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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Halterung  zur  partiel- 
len  Wärmebehandlung  von  einen  Einspannbereich 
und  einen  Arbeitsbereich  aufweisenden  Werkzeugen, 
insbesondere  Bohrern,  in  Öfen,  insbesondere  Vaku- 
umkammeröfen  mit  Druckgasabschreckung,  wobei 
die  Werkzeuge  auf  einer  Bodenplatte  (7)  aufstehend 
von  einer  gelochten  Grundplatte  (9)  geführt  werden 
und  die  Grundplatte  (9)  zu  der  Ofenkammer  (1)  hin 
mit  einem  Strahlungsschirm  (12)  versehen  ist.  Um 
eine  Halterung  zur  partiellen  Wärmebehandlung  von 
Werkzeugen  in  Öfen  zu  schaffen,  die  eine  möglichst 
kleine  Übergangszone  am  Werkstück  ermöglicht  und 
unter  Beibehaltung  einer  guten  Wärmedämmung  die 
Werkstücke  ausreichend  in  der  Grundplatte  führt, 
wird  mit  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  die  Ober- 
fläche  (13)  des  Strahlungsschirmes  (12)  einen  hohen 
Emissionsfaktor  für  Wärmestrahlung  aufweist  und 
daß  der  Strahlungsschirm  (12)  direkt  auf  der  Grund- 
platte  (9)  angeordnet  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Halterung  zur  partiel- 
len  Wärmebehandlung  von  einen  Einspannbereich 
und  einen  Arbeitsbereich  aufweisenden  Werkzeu- 
gen,  insbesondere  Bohrern,  in  Öfen,  insbesondere 
Vakuumkammeröfen  mit  Druckgasabschreckung, 
wobei  die  Werkzeuge  auf  einer  Bodenplatte  aufste- 
hend  von  einer  gelochten  Grundplatte  geführt  sind 
und  die  Grundplatte  zur  Ofenkammer  hin  mit  einem 
Strahlungsschirm  versehen  ist. 

Aus  der  DE-OS  39  34  103  ist  eine  Aufnahme 
für  einer  Wärmebehandlung  zu  unterziehende 
Werkzeuge  bekannt,  die  auf  der  der  Ofenkammer 
zugewandten  Seite  mit  einem  Strahlungsschirm 
versehen  ist.  Bei  dieser  bekannten  Halterung  ist  die 
zur  Aufnahme  der  Werkzeuge  mit  Bohrungen  ver- 
sehene  Grundplatte  zur  Ofenkammer  hin  mit  einer 
Isolierplatte  ausgestattet,  die  die  Wärmeübertra- 
gung  auf  die  Grundplatte  vermindern  soll.  Als  zu- 
sätzliche  Schicht  ist  auf  die  Isolierplatte  ein  Strah- 
lungschirm  aufgebracht,  der  einen  niedrigen  Wär- 
meemissionswert  aufweist,  d.  h.  die  Wärmestrah- 
lung  reflektiert.  Diese  Aufnahme  bietet  zwar  die 
Möglichkeit,  die  Grundplatte  gegenüber  der  Wär- 
mestrahlung  in  der  Ofenkammer  zu  isolieren,  je- 
doch  weisen  die  Werkzeuge  eine  große  Über- 
gangszone  zwischen  gehärtetem  Arbeitsbereich 
und  nicht  gehärtetem  Einspannbereich  auf,  da  eine 
ausreichend  isolierende  Isolierplatte  sehr  dick  aus- 
gelegt  werden  muß.  Ferner  zeigen  die  zu  härten- 
den  Arbeitsbereiche  der  Werkzeuge  einen  unter- 
schiedlichen  Härteverlauf,  da  aufgrund  des  einen 
hohen  Wärmereflexionswert  aufweisenden  Strah- 
lungsschirmes  die  Wärmestrahlung  von  der  Ober- 
fläche  des  Strahlungsschirmes  auf  die  Werkzeuge 
reflektiert  wird  und  die  Werkzeuge  dadurch  un- 
gleichmäßig  erwärmt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Halterung  zur  partiellen  Wärmebehandlung 
von  Werkzeugen  in  Öfen  zu  schaffen,  die  eine 
möglichst  kleine  Übergangszone  am  Werkstück  er- 
möglicht  und  unter  Beibehaltung  einer  guten  Wär- 
medämmung  die  Werkstücke  ausreichend  in  der 
Grundplatte  führt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  wird  vor- 
geschlagen,  daß  die  Oberfläche  des  Strahlungs- 
schirmes  einen  hohen  Emissionsfaktor  für  Wärme- 
strahlung  aufweist  und  daß  der  Strahlungsschirm 
direkt  auf  der  Grundplatte  angeordnet  ist. 

Mit  einer  derartigen  Halterung  zur  partiellen 
Wärmebehandlung  von  Werkzeugen  lassen  sich 
sehr  kurze  Übergangszonen  vom  gehärtetem  zum 
nicht  gehärtetem  Bereich  des  Werkstückes  erzie- 
len.  Aufgrund  des  hohen  Wärmeemissionsfaktors 
der  Oberfläche  des  Strahlungsschirms  wird  der 
größte  Teil  der  Wärmestrahlung  zuerst  absorbiert 
und  anschließend  wieder  zur  Heizkammer  hin  emit- 
tiert,  wodurch  eine  homogene  Temperaturverteilung 
in  der  Heizkammer  ermöglicht  wird.  Der  hohe 

Emissionsfaktor  bzw.  niedrige  Reflexionsfaktor  für 
Wärmestrahlung  verhindert  darüber  hinaus  die  bei 
reiner  Reflexion  auftretende  ungleichmäßige  Erwär- 
mung  der  Werkstücke.  Durch  die  direkte  Anord- 

5  nung  des  Strahlungsschirmes  auf  der  Grundplatte, 
d.  h.  ohne  Zwischenschaltung  einer  Isolierplatte, 
kann  die  Übergangszone  am  Werkstück  sehr  klein 
gehalten  werden. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
io  Halterung  ist  der  Strahlungsschirm  mehrlagig  so 

aufgebaut,  daß  eine  oberste,  der  Ofenkammer  zu- 
gewandte  Schicht  einen  möglichst  hohen  Emis- 
sionsfaktor  für  Wärmestrahlung,  und  die  unteren 
Schichten  einen  möglichst  niedrigen  Emissionsfak- 

75  tor  für  Wärmestrahlung  aufweisen.  Bei  diesem 
mehrlagigen  Aufbau  des  Strahlungsschirmes  reflek- 
tieren  die  einen  niedrigen  Wärmeemissionsfaktor 
aufweisenden  unteren  Schichten  die  auftreffende 
Wärmestrahlung,  so  daß  durch  die  unterschiedli- 

20  chen  Emissions-  bzw.  Reflexionsfaktoren  der  ein- 
zelnen  Schichten  des  Strahlungsschirmes  die 
Grundplatte  bestmöglich  zur  Ofenkammer  hin  iso- 
liert  ist. 

Um  eine  ausreichende  Emission  der  Wärme- 
25  Strahlung  zu  gewährleisten,  weist  die  der  Ofenkam- 

mer  zugewandte  Oberfläche  des  Strahlungsschir- 
mes  einen  Wärmeemissionsfaktor  von  0,8  bis  1,0, 
vorzugsweise  0,9  auf.  Als  geeignete  Materialien  für 
die  der  Ofenkammer  zugewandte  Oberfläche  des 

30  Strahlungsschirmes  haben  sich  beispielsweise  po- 
lierte  Metalloberflächen,  Graphit  oder  carbonfaser- 
verstärkter  Graphit  (CFC)  bewährt.  Die  Schichtdik- 
ke  der  Oberfläche  des  Strahlungsschirmes  beträgt 
vorzugsweise  zwischen  0,5  und  2,5  mm.  Durch 

35  diese  geringe  Schichtdicke  der  Oberfläche  des 
Strahlungsschirmes  wird  die  aufzunehmende  Ener- 
giemenge  begrenzt.  Die  minimale  Dicke  wird  durch 
die  mechanischen  Eigenschaften  der  Materialien 
begrenzt,  da  diese  gegen  die  mechanischen  Kräfte 

40  bei  der  Gasströmung  in  der  Kühlphase  beständig 
sein  müssen.  Neben  der  Verwendung  von  polierten 
Metalloberflächen  haben  sich  insbesondere  Graphit 
und  CFC  aufgrund  ihrer  langen  Lebensdauer  be- 
währt.  Darüber  hinaus  zeichnen  sich  Graphit  und 

45  CFC  durch  einen  geringen  Abrieb  aus,  wodurch 
Verschmutzungen  des  Ofeninnenraums  mit  abgelö- 
sten  Partikeln  vermieden  werden. 

Die  Wärmeemissionsfaktoren  der  unteren 
Schichten  des  mehrlagigen  Strahlungsschirmes  lie- 

50  gen  vorzugsweise  zwischen  0,03  und  0,3.  Zur  Er- 
zielung  einer  möglichst  kurzen  Übergangszone  am 
Werkstück  werden  für  die  unteren  Schichten  des 
Strahlungsschirmes  dünne  Metallbleche  oder  Me- 
tallfolien  mit  einer  Schichtdicke  von  0,03  bis  0,5 

55  mm  verwendet.  Da  die  unteren  Schichten  aus  sehr 
dünnen  Blechen  oder  Folien  bestehen,  ist  es  um 
so  wichtiger,  daß  die  oberste  Schicht  eine  hohe 
Beständigkeit  gegenüber  der  Gasströmung  auf- 
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weist,  da  diese  Schicht  gleichzeitig  als  Schutz- 
schicht  für  die  dünnen  unteren  Schichten  dient. 

Um  die  Wärmeleitung  zwischen  den  einzelnen 
Schichten  des  Strahlungsschirmes  bzw.  dem  Strah- 
lungsschirm  und  der  Grundplatte  zu  verringern, 
können  Isolierspalte  oder  Isolierschichten  zwischen 
den  einzelnen  Schichten  angeordnet  sein.  Während 
die  Isolierschichten  beispielsweise  aus  Keramik  be- 
stehen,  sind  die  Isolierspalte  einfache  Abstände 
zwischen  den  Schichten,  die  beispielsweise  durch 
ein  welliges  Aufbringen  der  einzelnen  Schichten 
aufeinander  entstehen. 

Das  Material  der  einzelnen  Schichten  des 
Strahlungsschirmes  ist  so  zu  wählen,  daß  dieses 
Material  einen  Sättigungsdampfdruck  aufweist,  der 
niedriger  ist  als  der  Arbeitsdruck  des  Ofens,  da 
Dampfablagerungen  auf  den  Oberflächen  der 
Schichten  deren  Emissions-  bzw.  Reflexionseigen- 
schaften  stark  beeinträchtigen  können. 

Um  bei  einem  mehrlagigen  Strahlungsschirm 
eine  bestmögliche  Abschirmung  der  Grundplatte 
gegenüber  der  Wärmestrahlung  zu  erzielen,  kön- 
nen  die  einzelnen  Schichten  aus  verschiedenen 
Materialien  bestehen.  Durch  die  Verwendung  eines 
jeweils  anderen  Materials  für  jede  Schicht  ist  es 
möglich,  die  Emissions-  bzw.  Reflexionseigen- 
schaften  verschiedener  Materialien  an  einer  jeweils 
gewünschten  Stelle  gezielt  einzusetzen.  Als  Mate- 
rialien  haben  sich  Nickel  und  Nickellegierungen, 
wie  beispielsweise  Chrom-Nickel-  und  Kupfer-Nik- 
keilegierungen  (Monel)  als  geeignet  erwiesen,  da 
sie  einen  niedrigen  Sättigungsdampfdruck  und  ei- 
nen  niedrigen  Wärmeemissionsfaktor  aufweisen. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  einer 
erfindungsgemäßen  Halterung  besteht  der  Strah- 
lungsschirm  aus  einer  oberen  Schicht  und  drei 
unteren  Schichten.  Die  Ausgestaltung  mit  einer 
dreilagigen  Unterschicht  hat  sich  als  ausreichend 
erwiesen,  wenn  die  Materialien  mit  ihren  Emis- 
sions-  bzw.  Reflexionsfaktoren  gut  aufeinander  ab- 
gestimmt  sind.  Eine  solche  Materialkombination  er- 
gibt  sich  beispielsweise  bei  der  Verwendung  von 
Schichten  aus  Nickel,  Kupfer  und  Aluminium.  Bei 
dieser  Kombination  wird  die  Grundplatte  durch  die 
dreilagige  Unterschicht  weitestgehend  von  der 
Wärmestrahlung  abgeschirmt,  wodurch  die  Werk- 
stücke  nur  eine  kurze  Übergangszone  aufweisen, 
da  der  Strahlungsschirm  aus  nur  wenigen  und  dar- 
über  hinaus  sehr  dünnen  Schichten  besteht. 

Um  bei  der  Verwendung  eines  Strahlungsschir- 
mes  mit  einer  Oberfläche  aus  Graphit  oder  CFC 
ein  Aufkohlen  durch  einen  Kontakt  zwischen  metal- 
lischem  Werkstück  und  der  Oberfläche  des  Strah- 
lungsschirms  zu  verhindern,  weist  das  Lochmaß 
des  Strahlungsschirmes  zur  Aufnahme  der  Werk- 
stücke  einen  größeren  Durchmesser  auf  als  das 
Lochmaß  der  Grundplatte. 

Zur  Befestigung  des  Strahlungsschirmes  an 
der  Grundplatte  wird  vorgeschlagen,  ein  Material  zu 
verwenden,  das  beim  Kontakt  mit  Graphit  oder 
CFC  nicht  aufkohlt.  Als  geeignete  Materialien  für 

5  diese  Befestigungselemente  haben  sich  beispiels- 
weise  Molybdän  und  Tantal  erwiesen. 

Schließlich  wird  vorgeschlagen,  daß  die  unter 
der  Grundplatte  angeordnete  Bodenplatte  höhen- 
verstellbar  angeordnet  ist,  um  bei  verschieden  lan- 

io  gen  Werkstücken  die  Übergangszone  zwischen  ge- 
härtetem  Arbeitsbereich  und  nicht  gehärtetem  Ein- 
spannbereich  an  der  gewünschten  Stelle  einstellen 
zu  können. 

Ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemä- 
15  ßen  Halterung  zur  partiellen  Wärmebehandlung  von 

Werkzeugen  wird  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nung  beschrieben.  In  dieser  zeigt: 

Fig.  1  einen  ausschnittweisen  Längsschnitt 
durch  eine  Ofenkammer  mit  einer  er- 

20  findungsgemäßen  Halterung  und 
Fig.  2  einen  vergrößerten  Querschnitt  durch 

eine  erfindungsgemäße  Halterung  ent- 
lang  der  Schnittlinie  II-II  gemäß  Fig.  1. 

Fig.  1  zeigt  eine  Ofenkammer  1  eines  Vakuum- 
25  kammerofens,  welche  nach  außen  mit  einer  Isolie- 

rung  2  versehen  ist  und  im  Inneren  über  Heizel- 
emente  3  beheizt  wird.  In  der  Ofenkammer  1  befin- 
det  sich  eine  Halterung  4  zur  Aufnahme  von  Werk- 
stücken  5,  die  in  der  Ofenkammer  1  einer  partiellen 

30  Wärmebehandlung  unterzogen  werden  sollen. 
Die  Halterung  4  zur  Aufnahme  der  Werkstücke 

5  besteht  aus  einem  Grundgestell  6,  einer  Boden- 
platte  7  und  einer  mit  Bohrungen  8  versehenen 
Grundplatte  9.  Die  Werkstücke  5  sind  so  in  die 

35  Halterung  4  eingesetzt,  daß  sie  mit  einem  nicht  zu 
härtenden  Einspannbereich  10  auf  der  Bodenplatte 
7  aufstehend  von  der  Bohrung  8  der  Grundplatte  9 
geführt  werden  und  mit  ihrem  zu  härtenden  Ar- 
beitsbereich  11  in  die  beheizbare  Ofenkammer  1 

40  hineinragen. 
Um  die  Grundplatte  9  gegenüber  der  Ofenkam- 

mer  1  zu  isolieren,  weist  die  Grundplatte  9  auf  der 
der  Ofenkammer  1  zugewandten  Seite  einen  Strah- 
lungsschirm  12  auf,  dessen  Oberfläche  13  so  be- 

45  schaffen  ist,  daß  sie  die  auftreffende  Wärmestrah- 
lung  zuerst  absorbiert  und  anschließend  wieder  zur 
Ofenkammer  1  hin  emittiert,  wodurch  eine  homoge- 
ne  Temperaturverteilung  in  der  Ofenkammer  1  er- 
möglicht  wird. 

50  Fig.  2  zeigt  einen  vergrößerten  Querschnitt 
durch  die  Grundplatte  9  mit  einem  darauf  angeord- 
neten  Strahlungsschirm  12.  Bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  der  Strahlungsschirm  mehrlagig 
ausgebildet.  Unter  der  Schicht  14  mit  der  den 

55  großen  Wärmeemissionsfaktor  aufweisenden  Ober- 
fläche  13  sind  drei  weitere  Schichten  15  mit  einem 
jeweils  sehr  kleinen  Wärmeemissionsfaktor  ange- 
ordnet.  Die  einzelnen  Schichten  15  sind  durch  Iso- 

3 
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lierspalte  16  voneinander  getrennt,  welche  durch 
ein  welliges  Verlegen  der  Schichten  15  erzeugt 
werden.  Die  einzelnen  Schichten  15  liegen  in  die- 
sem  Fall  nur  an  einzelnen  Berührungsstellen  17 
aufeinander,  so  daß  keine  Wärmeleitung  zwischen 
den  einzelnen  Schichten  15  stattfinden  kann. 

Um  einen  dauerhaften  Halt  zwischen  dem 
Strahlungsschirm  und  der  Grundplatte  9  auch  bei 
der  hohen  mechanischen  Belastung  während  der 
Gasabschreckung  zu  gewährleisten,  sind  Befesti- 
gungselemente  18  vorgesehen,  die  den  Strahlungs- 
schirm  12  mit  der  Grundplatte  9  verbinden. 

Beim  Betrieb  des  Vakuumkammerofens  erhit- 
zen  die  Heizelemente  3  die  Ofenkammer  1  auf  die 
Betriebstemperatur  von  etwa  1  .200  °  .  Um  im  Werk- 
stück  5  eine  möglichst  kurze  Übergangszone  zwi- 
schen  zu  härtendem  Arbeitsbereich  11  und  nicht 
zu  härtendem  Einspannbereich  10  zu  erhalten  ist 
es  wichtig,  daß  sich  die  Grundplatte  9  der  Halte- 
rung  4,  welche  das  Werkstück  5  führt  nicht  zu  stark 
erwärmt,  damit  der  von  der  Grundplatte  9  geführte 
Einspannbereich  10  nicht  bis  auf  die  Umwand- 
lungstemperatur  erwärmt  wird.  Zur  Isolierung  der 
Grundplatte  9  gegenüber  der  Wärmestrahlung  in 
der  Ofenkammer  1  ist  die  Grundplatte  9  ofenkam- 
merseitig  mit  einem  Strahlungsschirm  12  versehen. 
Der  Strahlungsschirm  12  verhindert  ein  übermäßi- 
ges  Erwärmen  der  Grundplatte  9  und  somit  des  in 
der  Grundplatte  9  geführten  Einspannbereiches  10 
des  Werkstückes  5.  Aufgrund  des  Aufbaus  des 
Strahlungsschirmes  12  aus  einer  oder  mehreren 
dünnen  Folien  bestehenden  Schichten  14,  15  ist  es 
möglich,  daß  die  Übergangszone  im  Werkstück  5 
sehr  klein  ist.  Zum  Einstellen  der  genauen  Lage 
der  Übergangszone  zwischen  Einspannbereich  10 
und  Arbeitsbereich  11  verschieden  langer  Werk- 
stücke  5  ist  die  Bodenplatte  7  höhenverstellbar  in 
dem  Grundgestell  6  der  Halterung  4  angeordnet. 

Bezugszeichenliste: 

1  Ofenkammer 
2  Isolierung 
3  Heizelement 
4  Halterung 
5  Werkstuck 
6  Grundgestell 
7  Bodenplatte 
8  Bohrung 
9  Grundplatte 
10  Einspannbereich 
1  1  Arbeitsbereich 
12  Strahlungsschirm 
13  Oberflache 
14  Schicht  (obere) 
15  Schicht  (untere) 
16  Isolierspalt 
17  Beruhrungspunkt 

18  Befestigungselement 

Patentansprüche 

5  1.  Halterung  zur  partiellen  Wärmebehandlung  von 
einen  Einspannbereich  und  einen  Arbeitsbe- 
reich  aufweisenden  Werkzeugen,  insbesondere 
Bohrern,  in  Öfen,  insbesondere  Vakuumkam- 
meröfen  mit  Druckgasabschreckung,  wobei  die 

io  Werkzeuge  auf  einer  Bodenplatte  aufstehend 
von  einer  gelochten  Grundplatte  geführt  wer- 
den  und  die  Grundplatte  zu  der  Ofenkammer 
hin  mit  einem  Strahlungsschirm  versehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  die  Oberfläche  (13)  des  Strahlungsschir- 
mes  (12)  einen  hohen  Emissionsfaktor  für  Wär- 
mestrahlung  aufweist  und  daß  der  Strahlungs- 
schirm  (12)  direkt  auf  der  Grundplatte  (9)  an- 
geordnet  ist. 

20 
2.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Strahlungsschirm  (12)  mehr- 
lagig  aufgebaut  ist,  daß  die  Oberfläche  (13) 
einer  der  Ofenkammer  (1)  zugewandten 

25  Schicht  (14)  einen  möglichst  hohen  Emissions- 
faktor  für  Wärmestrahlung  aufweist  und 
daß  untere  Schichten  (15)  einen  möglichst 
niedrigen  Emissionsfaktor  für  Wärmestrahlung 
aufweisen. 

30 
3.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 
(13)  der  der  Ofenkammer  (1)  zugewandten  Sei- 
te  des  Strahlungsschirmes  (12)  einen  Emis- 

35  sionsfaktor  für  Wärmestrahlung  von  0,8  bis  1,0, 
vorzugsweise  0,9  aufweist. 

4.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der  Ofen- 

40  kammer  (1)  zugewandte  Schicht  (14)  des 
Strahlungsschirmes  (12)  aus  poliertem  Metall, 
Graphit  oder  carbonfaserverstärktem  Graphit 
(CFC)  besteht. 

45  5.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der  Ofen- 
kammer  (1)  zugewandte  Schicht  (14)  des 
Strahlungsschirmes  (12)  eine  Schichtdicke  von 
0,5  bis  2,5  mm  aufweist. 

50 
6.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  des 
mehrlagigen  Strahlungsschirmes  (12)  einen 
Emissionsfaktor  für  Wärmestrahlung  von  0,03 

55  bis  0,3  aufweisen. 

7.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  des 

4 
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mehrlagigen  Strahlungsschirmes  (12)  als  dün- 
ne  Metallbleche  oder  Metallfolien  ausgebildet 
sind. 

8.  Halterung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  des 
mehrlagigen  Strahlungsschirmes  (12)  eine 
Schichtdicke  von  0,03  bis  0,5  mm  aufweisen. 

9.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  den  unteren  Schichten 
(15)  des  mehrlagigen  Strahlungsschirmes  (12) 
Isolierspalte  (16)  oder  Isolierschichten  ange- 
ordnet  sind. 

10.  Halterung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Isolierschichten  aus  Keramik- 
material  bestehen. 

Strahlungsschirm  (12)  größer  sind  als  die 
Durchmesser  der  Bohrungen  (8)  in  der  Grund- 
platte  (9). 

5  19.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Strahlungsschirm  (12)  mittels 
eines  Befestigungselementes  (18)  mit  der 
Grundplatte  (9)  verbunden  ist. 

70  20.  Halterung  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Befestigungselement  (18) 
aus  Molybdän  oder  Tantal  besteht. 

21.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
75  zeichnet,  daß  die  Bodenplatte  (7)  höhenver- 

stellbar  in  einem  Grundgestell  (6)  angeordnet 
ist. 

11.  Halterung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  daß  die  Isolierspalte  (16)  dadurch 
entstehen,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  nur 
an  einzelnen  Berührungspunkten  (17)  aufeinan- 
der  aufliegen. 

25 
12.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  des 
mehrlagigen  Strahlungsschirmes  (12)  aus  ver- 
schiedenen  Materialien  bestehen. 

30 
13.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Material  der  unteren  Schich- 
ten  (15)  einen  Sättigungsdampfdruck  aufweist, 
der  niedriger  ist  als  der  Arbeitsdruck  des 
Ofens.  35 

14.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  aus 
Nickel  oder  Nickellegierungen  bestehen. 

40 
15.  Halterung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  als  Nickellegierungen  für  die  un- 
teren  Schichten  (15)  Chrom-Nickellegierungen 
oder  Kupfer-Nickellegierungen  (Monel)  verwen- 
det  werden.  45 

16.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Strahlungsschirm  (12)  aus 
einer  oberen  Schicht  (14)  und  drei  unteren 
Schichten  (15)  besteht.  50 

17.  Halterung  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  unteren  Schichten  (15)  aus 
Nickel,  Kupfer  und  Aluminium  bestehen. 

55 
18.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Durchmesser  von  Bohrungen 
(8)  zur  Aufnahme  von  Werkstücken  (5)  im 

5 
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